
Stadt Rosbach v. d. Höhe, STT Ober-Rosbach 

BEBAUUNGSPLAN OR 28 

„In der Preul“  
 
 

Artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der Betroffenheit 
gemäß § 44 BNatSchG geschützter Arten  

 

 
 
 
 

Auftraggeber: 
 

BLFP Architekten GmbH 

Straßheimer Straße 7 
61169 Friedberg 

 
 

Für den: 
 

Magistrat der Stadt Rosbach v. d. Höhe 
Homburger Straße 64 

61191 Rosbach v. d. Höhe 
 
 
 
 

Auftragnehmer:  
 

 
 

Planung und Beratung 
Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstraße 15 

61169 Friedberg 
Tel.: 0 60 31-20 11 
Fax: 0 60 31-76 42 

E-Mail: info@naturprofil.de 
 
 
 
 

Januar 2020 



 

Bearbeitung: 
 
Projektleitung: M. Schaefer (Dipl.-Ing.) 
  
Sachbearbeitung: M. Schaefer (Dipl.-Ing.) 
 
Layout: M. Schulzek (Sekretariat) 



Bebauungsplan OR 28 „In der Preul“ Artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 BNatSchG  I 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstraße 15 • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • Fax.: 06031 - 7642 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

Inhalt 

1 EINLEITUNG .................................................................................................................. 1 

1.1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG ............................................................................. 1 
1.2 LAGE UND UMFANG DES VORHABENS ......................................................................... 1 
1.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN ........................................................................................ 3 
1.4 METHODIK ................................................................................................................ 5 

1.4.1 Methodisches Vorgehen ................................................................................... 5 
1.4.2 Einbeziehung von Maßnahmen ........................................................................ 6 

1.5 DATENGRUNDLAGEN.................................................................................................. 7 

2 STANDORTPOTENZIALE ............................................................................................. 7 

2.1 GRUNDLEGENDE BIOTOP- UND HABITATSTRUKTUREN .................................................. 7 
2.2 PFLANZENARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE .......................................... 14 
2.3 TIERGRUPPEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE .............................................. 14 

2.3.1 Weichtiere, Libellen, Fische, Amphibien ......................................................... 14 
2.3.2 Käfer, Schmetterlinge ..................................................................................... 14 
2.3.4 Säugetiere ...................................................................................................... 14 

2.4 EUROPÄISCHE VOGELARTEN NACH ART. 1 DER VSCHRL ........................................... 15 
2.5 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG SOWIE VORGEZOGENE  AUSGLEICHSMAßNAHMEN ...... 15 

2.5.1 Vermeidungsmaßnahmen („mitigation measures“) ......................................... 15 
2.5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ............................. 16 

2.6 BETROFFENHEIT VON GESCHÜTZTEN ARTEN NACH ANHANG IV DER FFH-RICHTLINIE  
             BZW. EUROPÄISCHEN VOGELARTEN NACH ART. 1 DER VOGELSCHUTZRICHTLINIE ........ 16 

2.6.1 Betroffenheit von Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ............................ 16 
2.6.2 Betroffenheit europäischer Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie .. 17 

3 NATURSCHUTZFACHLICHE AUSNAHMEVORAUS-SETZUNGEN GEM.  
       § 45 ABS. 7 BNATSCHG IN  VERBINDUNG MIT ART. 16 (1) FFH-RL BZW.  
       ART. 9 (1) VSCHRL ..................................................................................................... 18 

4 ZUSAMMENFASSUNG UND PRÜFUNGSERGEBNIS ................................................ 18 

5 QUELLEN .................................................................................................................... 20 

ANHANG 1: EINZELARTENPRÜFUNG .............................................................................. 21 

ANHANG 1: DARSTELLUNG DER BETROFFENHEIT ALLGEMEIN HÄUFIGER  
                     VOGELARTEN ............................................................................................... 34 

 



Bebauungsplan OR 28 „In der Preul“ Artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 BNatSchG  II 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstraße 15 • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • Fax.: 06031 - 7642 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

Abbildungen und Tabellen 

Abbildung 1: Lage im Raum .....................................................................................................................2 
Abbildung 1: Auszug aus dem Bebauungsplan-Entwurf ..........................................................................3 
Abbildung 3: Biotopstruktur im Geltungsbereich und näheren Umfeld ....................................................8 
Abbildung 4: Blick über den Stichweg zur Richtung Preulgasse .............................................................9 
Abbildung 5: Halle mit Vorplatz und Ruderalvegetation in den Randbereichen ......................................9 
Abbildung 6: Halle mit Unterstand und Gehölzen ................................................................................. 10 
Abbildung 7: Halle im südlichen Geltungsbereich und befestigtem Innenhof ....................................... 10 
Abbildung 8: Hoffläche mit randlicher Trittrasen-/Ruderalvegetation .................................................... 11 
Abbildung 9: Blick nach Osten mit Wirtschaftsweg, Hecke und Pferdeweide ...................................... 11 
Abbildung 10: Beispiele für Einflug-und Quartiermöglichkeiten ............................................................ 13 
 
Tabelle 1: Betroffenheit von Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie im Wirkraum des  

        Vorhabens ............................................................................................................................. 17 
Tabelle 2: Betroffenheit von Vogelarten in ungünstigem Erhaltungszustand gemäß Art. 1 der  

        Vogelschutzrichtlinie im Wirkraum  des Vorhabens .............................................................. 17 
 

 
 



Bebauungsplan OR 28 „In der Preul“ Artenschutzrechtliche Prüfung gem. § 44 BNatSchG  1 

 

Planung und Beratung  •  Dipl. Ing. M. Schaefer 
Alte Bahnhofstraße 15  • 61169 Friedberg • Tel.: 06031 - 2011 • Fax.: 06031 - 7642 • E-Mail: info@naturprofil.de 

 

 

1  E I NL EI T U NG  

1 . 1  An l a s s  u n d  Au f g a b e n s t e l l u n g  

Am östlichen Ortsrand von Ober-Rosbach, in Höhe der Preulgasse Nr. 22b, wird auf bereits 
bebauten Grundstücken die Errichtung von 12 Reihenhäusern geplant. Die Stadt Rosbach 
vor der Höhe stellt hierzu einen Bebauungsplan auf, dessen Geltungsbereich die Flurstücke 
552/1, 457/7 und 455/1 (teilweise) in Flur 12 mit einer Fläche von ca. 3.400 m² umfasst.  

Es wird ein Bebauungsplan-Verfahren der Innenentwicklung aufgestellt und ein beschleunig-
tes Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. Um artenschutzrechtliche Konflikte bei der 
Genehmigung des Bauvorhabens auszuschließen, wird auf der Ebene des Bebauungsplans 
eine Artenschutzprüfung durchgeführt. Hierfür wurde das Büro Naturprofil M. Schaefer in 
Friedberg beauftragt. 

Im vorliegenden Fachbeitrag werden die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG bezüglich 
der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle heimischen Vogelarten, Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt. Dies soweit die Verbotstatbestände für 
standortbedingt mögliche Arten durch das Bauvorhaben erfüllt werden könnten. Sofern Ver-
botstatbestände erfüllt werden, sind die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine 
Ausnahme gem. § 45 BNatSchG zu prüfen. Die artenschutzrechtliche Prüfung wurde in An-
lehnung an den aktuellen Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, heraus-
gegeben vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (2015), erstellt. 

 

1 . 2  L a g e  u n d  U m f a n g  d e s  V o r h a b e n s  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am östlichen Ortsrand des Stadtteils Ober-
Rosbach. Im Norden verläuft eine Stichstraße von der Preulgasse aus, die Teil des Gel-
tungsbereiches ist und in einen befestigten Wirtschaftsweg übergeht. Im Süden begrenzt die 
Parzelle des innerörtlich verrohrten Rosbachs den Geltungsbereich. Die dazwischen liegen-
den Grundstücke sind bereits mit gewerblich genutzten Gebäuden bebaut und befestigt. Im 
Osten bis zur nahegelegenen Bundesstraße 455 und im Norden schließen sich landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Grundstücke an. Im Westen und Süden erstreckt sich 
die bebaute Ortslage von Ober-Rosbach. 

Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes mit einer Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,4 und zwei zulässigen Vollgeschossen vor. Außerdem wird die 
Stichstraße im zentralen Abschnitt verbreitert und als Straßenverkehrsfläche zur Erschlie-
ßung der Wohnbebauung festgesetzt. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 3.400 m².  
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Abbildung 1: Lage im Raum  
(Quelle. Geoportal Hessen) 
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Abbildung 2: Auszug aus dem Bebauungsplan-Entwurf  
(rot = Allgemeines Wohngebiet, blaue Linie = Baugrenze/überbaubare Fläche, gelb = Straßenver-
kehrsfläche) 

 

1 . 3  R e c h t l i c h e  G r u n d l a g e n  

Zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Men-
schen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche Vorschriften er-
lassen worden. Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtli-
nie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben-
den Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-Richtlinie - (ABl. EG Nr. L 206/7) sowie in den 
Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates über die Erhaltung der wild le-
benden Vogelarten vom 02.04.1979 - Vogelschutzrichtlinie - (ABl. EG Nr. L 20/7) verankert.  

Die Vorgaben des Europäischen Artenschutzes werden im Bundesnaturschutzgesetz (vom 
29.07.2009, zuletzt geändert am 15.09.2017) in den §§ 44 und 45 BNatSchG geregelt.  

Alle Gesetzeszitate beziehen sich im Folgenden – falls nicht anders angegeben - auf diese 
Fassung. 
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Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind folgender-
maßen gefasst: 

"Es ist verboten,  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote)." 

Diese Verbote werden in dem für Vorhaben nach BauGB und damit für die Aufstellung von 
Bebauungsplänen relevanten Absatz 5 des § 44 konkretisiert:  

"1 Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  

2 Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäi-
sche Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 
Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-
nahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 
nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderli-
chen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ih-
rer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Er-
haltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchti-
gungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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3 Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt wer-
den.  

4 Für Standorte wildlebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufge-
führten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend. 

5 Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 
eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor.“ 

Entsprechend obigem Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 
BNatSchG unvermeidbaren Eingriffen oder nach § 17 BNatSchG von einer Behörde zuge-
lassenen oder durchgeführten Eingriffen sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur für die in Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die heimischen europäi-
schen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie.  

Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der ge-
meinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen für eine Projektzulassung die Aus-
nahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.  

Gem. Absatz 5 des § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es ferner verboten, Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, He-
cken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. 
September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen. Diese Verbote gelten jedoch nicht für zulässige Bauvorhaben, wenn nur ge-
ringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss.  

 

1 . 4  M e t h o d i k   

1.4.1 Methodisches Vorgehen 

Grundsätzlich bezieht sich die Artenschutzprüfung auf den Wirkraum des Vorhabens, d. h. 
denjenigen Bereich, in dem erfahrungsgemäß oder mit hinreichender Gewähr erkennbar mit 
bau-, anlage- und/oder betriebsbedingten Auswirkungen gegenüber den zu beurteilenden Ar-
ten zu rechnen ist. Dieser Raum entspricht hier dem Geltungsbereich des Bebauungsplans.  

Im Herbst 2019 wurde das Planungsgebiet aufgesucht und hinsichtlich einer möglichen Exis-
tenz und gegebener Potenziale von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von gem. § 44 
BNatSchG geschützten Arten überprüft. Neben einzelnen Gehölzen wurden die Gebäu-
destrukturen – soweit zugänglich – in Augenschein genommen. Auf der Grundlage der im 
Geltungsbereich liegenden Biotop- bzw. Habitatstrukturen wird eine Potenzialabschätzung 
auf das Vorkommen und mögliche Beeinträchtigungen geschützter Arten vorgenommen. 

Für die als relevant eingestuften Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und europäischen Vogelarten wird im nächsten Schritt geprüft, ob die in § 44 BNatSchG ge-
nannten Verbotstatbestände erfüllt werden. Wenn Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 
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erfüllt sein sollten, erfolgt ggf. die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach 
§ 45 BNatSchG. Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung werden hierfür ausschließ-
lich die naturschutzfachlichen Voraussetzungen geprüft. Dabei wird ggf. ermittelt, ob die in 
den Art. 12 und 13 der FFH-Richtlinie bzw. ob die in Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie genann-
ten Verbote einschlägig sind. Ist ein oder sind mehrere Verbote erfüllt, wird geprüft, ob die 
naturschutzfachlichen Befreiungsvoraussetzungen des Artikels 16 der FFH-Richtlinie bzw. 
des Artikels 9 i.V.m. Art. 13 der Vogelschutzrichtlinie vorliegen.  

1.4.2 Einbeziehung von Maßnahmen 

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, können Maß-
nahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie ggf. Maßnahmen zur Wahrung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen werden. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen am Pro-
jekt an. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder so-
weit abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt1. 

Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen, continuous ecological functionality-measures) setzen unmittelbar am betroffe-
nen Bestand der geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffe-
nen Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen 
müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die in der Eingriffsre-
gelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen unmittelbaren räumli-
chen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form einer Vergrößerung ei-
nes Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktionaler Beziehung zu die-
sem. 

Werden trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung und/oder CEF-
Maßnahmen Verbotstatbestände erfüllt, so dienen kompensatorische Maßnahmen (compen-
satory measures) dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-
nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologi-
schen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d.h. 
sie sind auf die jeweilige Art und die Funktionalität auszurichten (im Bebauungsplan stellen 
sie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dar). Auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente ist 
zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible Schwächung der Popula-
tion zu erwarten ist. 

Kompensatorische Maßnahmen dienen in der artenschutzrechtlichen Prüfung dem Nach-
weis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen (Nachweis des Verweilens im derzei-
tigen günstigen Erhaltungszustand) vorliegen.  

 

                                                
1 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  

    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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1 . 5  D a t e n g r u n d l a g e n  

Der vorliegende Artenschutzbeitrag basiert auf den während der Begehung gewonnenen Er-
kenntnissen und folgend aufgeführten Standardwerken.  

 Vögel in Hessen, Brutvogelatlas (Hess. Gesellschaft f. Ornithologie u. Naturschutz, 2010). 

 Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 - Ökologie und Verbreitung von Ar-
ten der FFH-Richtlinie in Deutschland (Bundesamt für Naturschutz, 2003 u. 2004). 

 Verbreitung der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie, Nationaler Bericht – Bewer-
tung der FFH-Arten (Bundesamt für Naturschutz, 2007). 

 

 

2  S T AN D O R T P OT E N ZI AL E  

In den folgenden Kapiteln liegt der Fokus auf den standörtlichen Gegebenheiten für ein Vor-
kommen europarechtlich geschützter Pflanzen- und Tierarten der Anhänge IV und V FFH-RL 
sowie der Vogelarten gem. VSchRL und/oder Verordnung (EG) Nr. 338/97 im gesamten Gel-
tungsbereich. Darüber hinaus werden die standörtlichen Gegebenheiten für ein Vorkommen 
allgemein wildlebender Pflanzen und Tiere geprüft. 

2 . 1  G r u n d l e g e n d e  B i o t o p -  u n d  H a b i t a t s t r u k t u r e n  

Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind überwiegend bereits bebaut bzw. 
für Stellplätze, Zufahrten und Hofflächen versiegelt bzw. befestigt. Vegetationsfähige Flä-
chen beschränken sich auf kleinere ungenutzte Randbereiche sowie eine von Mauern, 
Schuppen und Gebäuden umgebene Rasenfläche. An der südlichen Plangebietsgrenze 
steht noch ein größerer Laubbaum, der sich augenscheinlich aber nicht mehr innerhalb des 
Geltungsbereiches befindet.  

Die kleinen Restflächen der Hofbereiche werden auf teils geschottertem Untergrund von ru-
deralen Hochstauden und Trittrasenpflanzen bewachsen. Im Westen zieht sich entlang eines 
Schuppens ein Gehölzbestand aus Salweide (Salix caprea), Hänge-Birke (Betula pendula), 
Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) und Brombeere (Rubus fruticosusu agg.).  

Der Wirtschaftsweg, der sich – außerhalb des Geltungsbereiches - als Verlängerung der 
Stichstraße nach Osten fortsetzt, wird auf der Südseite von einer Pferdeweide und einem 
entsprechenden schmalen Wegrain gesäumt. Auf der Nordseite schirmt eine schmale Hecke 
aus Schwarzem Holunder, Salweide, Brombeeren, einzelnen Obstbäumen und Ziersträu-
chern ein Grundstück mit Pferdehaltung ab. Die Obstbäume wurden zur Freihaltung des 
Weges stark beschnitten.  
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Abbildung 3: Biotopstruktur im Geltungsbereich (rot gestrichelt) und näheren Umfeld  
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Abbildung 4: Blick über den Stichweg zur Richtung Preulgasse 

 
Abbildung 5: Halle mit Vorplatz und Ruderalvegetation in den Randbereichen 
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Abbildung 6: Halle mit Unterstand und Gehölzen (rechts) 

 
Abbildung 7: Halle im südlichen Geltungsbereich und befestigtem Innenhof 
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Abbildung 8: Hoffläche mit randlicher Trittrasen-/Ruderalvegetation 

 
Abbildung 9: Blick nach Osten mit Wirtschaftsweg, Hecke und Pferdeweide 
(außerhalb des Geltungsbereiches) 

Der vereinzelte Gehölzbestand im Planungsgebiet ist noch vergleichsweise jung und weist 
keinerlei Höhlen- oder Quartierpotenzial auf. Alt- oder Dauernester wurden nicht festgestellt. 
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In der wegebegleitenden Hecke mit Obstbäumen – außerhalb des Geltungsbereiches - bie-
ten sich bessere Möglichkeiten für Nistplätze. Einer der Obstbäume weist eine kleinere Aus-
höhlung aus.  

Die Gebäudestrukturen weisen insgesamt ein unterschiedliches Potenzial an Niststätten und 
Quartieren auf. Die Halle im Süden weist kaum Vorsprünge, Spalten und Hohlräume in der 
Fassade auf. Einflugmöglichkeiten bietet lediglich eine defekte Scheibe. An der Halle und 
Schuppen im Nordosten hingegen finden sich Dachüberstände, überdachte Balken, Spalten. 
Nischen und zahlreiche Einflugmöglichkeiten. Allerdings kann wegen mangelnder Frostsi-
cherheit nicht von einer Eignung zur Überwinterung ausgegangen werden.  
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Abbildung 10: Beispiele für Einflug-und Quartiermöglichkeiten im Geltungsbereich und 
angrenzend 
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2 . 2  P f l a n z e n a r t e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

Das Planungsgebiet liegt gemäß Bundesamt für Naturschutz (2007) nicht innerhalb der Ver-
breitungsgebiete der im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Pflanzenarten. Für die im 
Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Pflanzenarten bieten Freiflächen im bebauten 
Planungsgebiet auch keine auch nur annähernd geeigneten Standortbedingungen. Ein Vor-
kommen solcher Arten ist ausgeschlossen.  

2 . 3  T i e r g r u p p e n  n a c h  An h a n g  I V  d e r  F F H - R i c h t l i n i e  

2.3.1 Weichtiere, Libellen, Fische, Amphibien  

Das Planungsgebiet liegt zwar zum Teil innerhalb der Verbreitungsgebiete der im Anhang IV 
der FFH-Richtlinie aufgeführten Libellen und Amphibien, weist aber weder für die amphibisch 
noch die aquatisch lebenden Arten Gewässerbiotope auf. Vorkommen dieser Arten können 
im Wirkraum des Vorhabens daher ausgeschlossen werden.  

2.3.2 Käfer,  Schmetterlinge 

Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb der Verbreitungsgebiete der im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführten Käfer-Arten. Auch für die besonders geschützten totholzbewohnen-
den Käfer, wie z. B. den Heldbock, kommen im Planungsgebiet und seinem Umfeld keine 
geeigneten Alteichen vor. Ein Vorkommen im Wirkraum des Vorhabens kann daher ausge-
schlossen werden. Gleiches gilt für die im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten 
Schmetterlingsarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling, deren Verbreitungs-
gebiete über das TK 25 Messtischblatt 5618 und die Gemarkung Ober-Rosbach reichen. Die 
beiden Schmetterlingsarten sind eng an extensiv genutzte Wiesen mit Vorkommen des Gro-
ßen Wiesenknopfs als Wirtspflanze gebunden, die im Planungsgebiet nicht vorkommen.  

2.3.3 Repti l ien 

Die Verbreitungsgebiete von zwei im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Reptilienar-
ten erstrecken sich auch über das Messtischblatt 5618. Für Zauneidechse und Schlingnatter, 
die trocken-warme Lebensräume mit vegetationsfreien Sandstellen und/oder Gesteinsbioto-
pen benötigen, liegen im Planungsgebiet keine geeigneten Habitatstrukturen vor. Die ver-
dichteten Hofflächen und kleinflächigen ruderalen Randbereiche sind als Lebensraum für 
Reptilien ungeeignet.  

2.3.4 Säugetiere 

Die Verbreitungsgebiete des Bibers, der Wildkatze, der Haselmaus und des Europäischen 
Feldhamsters erstrecken sich zwar über das TK 25 Messtischblatt 5618, die von diesen 
Tierarten benötigten Lebensräume sind im Planungsgebiet jedoch nicht vorhanden, sodass 
ein Vorkommen der Arten ausgeschlossen werden kann.  

Von einigen Fledermausarten wie beispielsweise Breitflügelfledermaus, Kleine Bartfleder-
maus, Fransen- und Zwergfledermaus oder Graues Langohr erstrecken sich die Verbrei-
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tungsgebiete über das Messtischblatt 5618. Das dicht bebaute Planungsgebiet ist als Nah-
rungsrevier für Fledermäuse unattraktiv. Allerdings liegen grundsätzlich geeignete Quartier-
potenziale für siedlungsorientierte, insbesondere gebäudebewohnende Arten vor, die in 
Spalten und Hohlräumen zumindest Tagesschlafplätze finden können. Aktuelle Hinweise auf 
einen aktuellen Besatz wurden zwar nicht festgestellt; bis zum Baubeginn ist eine Nutzung 
durch Fledermäuse jedoch nicht ausgeschlossen.  

 

2 . 4  E u r o p ä i s c h e  V o g e l a r t e n  n a c h  A r t .  1  d e r  V S c h R L  

Das Planungsgebiet bietet vor dem Hintergrund der nahezu vollständigen Bebauung und 
dem geringen Gehölzanteil kaum Besiedlungsmöglichkeiten für Vögel. Im Verbund mit den 
angrenzenden Garten- und Landwirtschaftsgrundstücken sind allenfalls ungefährdete und 
ubiquitäre Vogelarten der Siedlungen und Grünanlagen zu erwarten. Potenzielle Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten, d. h. Niststätten, bieten einerseits die wenigen Sträucher und – in 
unterschiedlichem Maße - die Gebäudestrukturen. Als potenzielle Brutvögel im Gehölzbe-
stand kommen u. a. Arten wie Amsel, Grünfink, Rotkehlchen und Zaunkönig in Betracht. 
Größere Nester von beispielsweise Elster, Rabenkrähe oder Ringeltaube wurden nicht fest-
gestellt und sind auch bis zum Baubeginn in dem jungen Baumbestand eher unwahrschein-
lich. Geeignete Aushöhlungen für Höhlenbrüter wie Blaumeise, Kohlmeise oder Star finden 
sich allenfalls außerhalb des Geltungsbereiches, im Obstbaumbestand am Wirtschaftsweg 
oder im weiteren Umfeld. Vorsprünge, Nischen und Überstände an den Gebäuden sowie ggf. 
in den Schuppen und Hallen können von gebäudebrütenden Vögeln genutzt werden. Auch 
wenn keine Nester an den Gebäuden festgestellt wurden, können bis zu einem Abriss Arten 
wie Haussperling, Hausrotschwanz oder Mehlschwalbe Niststätten errichten.  

 

2 . 5  M a ß n a h m e n  z u r  V e r m e i d u n g  s o w i e  v o r g e z o g e n e   
Au s g l e i c h s m a ß n a h m e n  

2.5.1 Vermeidungsmaßnahmen („mitigation measures“)  

Um eine Beschädigung oder Zerstörung von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(Niststätten von Vögeln oder Quartiere von Fledermäusen) und in diesem Zusammenhang 
eine Schädigung von Gelegen bzw. Individuen bis zum Beginn baulicher Maßnahmen aus-
zuschließen, sind die folgenden Vermeidungsmaßnahmen erforderlich:  

1. Bauzeitenbeschränkung  

Die Beseitigung von Bäumen und Sträuchern ist nur im Zeitraum vom 01.10. bis 28. bzw. 
29.02. des Folgejahres durchzuführen. In diesem Zeitraum ist mit ausreichender Sicherheit 
gewährleistet, dass sich keine brütenden Vögel in den Gehölzen aufhalten, und die Wahr-
scheinlichkeit geringer, dass Fledermäuse sich noch in Höhlen- und Spaltenquartieren auf-
halten. Auch für den Beginn von Arbeiten an Gebäuden empfiehlt sich dieser Zeitraum. Nach 
erfolgter Baufeldkontrolle ohne Befund können die Arbeiten auch zu anderen Zeiten durch-
geführt werden.  
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2. Baufeldkontrolle 

Vor Beginn des Abriss von Gebäuden ist im Zuge einer Baufeldkontrolle zu prüfen, ob von 
Fledermäusen oder Vögeln besetzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegen. Bei einem 
positiven Befund sind unter Einbeziehung der zuständigen Naturschutzbehörde geeignete 
Schutzmaßnahmen einzuleiten (z. B. Verschiebung der Arbeiten, Vergrämung, Umsiedlung).  

3. Schutz von höherwertigen Habitatstrukturen 

Die in den Randbereichen vorkommenden Gebüsche, Hecken und Bäume – beispielsweise 
nördlich am Wirtschaftsweg und am südlichen Plangebietsrand - sind vor baubedingten Be-
einträchtigungen zu schützen. Bei Baumaßnahmen, die sich im Kontaktbereich zu den an-
grenzenden Bäumen und Gehölzen befinden, sind gemäß der DIN 18320 (Allg. Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Landschaftsbauleistungen) Schutzmaßnahmen 
nach DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-
maßnahmen) anzuwenden.  

2.5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 S. 3 BNatSchG bzw. CEF-
Maßnahmen („continuous ecological functionality-measures“, Maßnahmen zur Sicherung der 
kontinuierlichen ökologischen Funktionalität2) können - soweit erforderlich - festgesetzt wer-
den, damit das Tötungs- bzw. das Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 
BNatSchG) nicht erfüllt wird. Da für die relevanten Arten vorhabenbedingte Tötungen bzw. 
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die vorgenannten Vermeidungs-
maßnahmen ausgeschlossen werden bzw. die ökologische Funktion der Lebensstätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nicht 
erforderlich.  

2 . 6  B e t r o f f e n h e i t  v o n  g e s c h ü t z t e n  Ar t e n  n a c h  An h a n g  I V  
d e r  F F H - R i c h t l i n i e  b z w .  e u r o p ä i s c h e n  V o g e l a r t e n  
n a c h  Ar t .  1  d e r  V o g e l s c h u t z r i c h t l i n i e  

2.6.1 Betroffenheit von Arten nach Anhang IV der FFH -Richtl inie  

Von den relevanten Arten den Anhangs IV der FFH-Richtlinie ergibt sich eine mögliche Be-
troffenheit in erster Linie für Fledermäuse. Auch wenn keine konkreten Hinweise gefunden 
wurden, ist bis zum Baubeginn bzw. bis zu Abriss der vorhandenen Gebäude ein Besatz 
nicht auszuschließen. Durch die Abrissarbeiten kann es zum Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten sowie zur Tötung oder Verletzung von Individuen kommen. Störungen von 
möglichen Quartieren im näheren Umfeld sind als unerheblich einzustufen. Nahrungshabita-
te werden nicht in einem relevanten Umfang beeinträchtigt. Eine detaillierte Einzelartenprü-
fung wird beispielhaft für die Zwergfledermaus durchgeführt (siehe Anhang 1), die das Quar-
tierspektrum abdecken und deren Vorkommen am wahrscheinlichsten ist. Für die weiteren 
potenziell vorkommenden Fledermausarten ergeben sich im Grundsatz die gleichen Betrof-
fenheiten und ggf. Maßnahmenerfordernisse.  

                                                
2 Vgl. Ausführungen in Guidance document on the stricht protection of animal species of community interest provided by the Habits  

    Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006. 
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Tabelle 1: Betroffenheit von Arten gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie im Wirkraum des 
Vorhabens  

Art Vorkommen im Untersu-
chungsgebiet bzw. Wirkraum 

des Vorhabens 

Vermeidungs- und/oder  
CEF-Maßnahmen 

Erfüllung von Verbots- 
tatbeständen gemäß  

§ 44 BNatSchG 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrel-
lus) 

Potenziell Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten in Gebäuden sowie 
in einzelnen Höhlenbäumen.  

 

- Baufeldkontrolle und 
Bauzeitenregelung (ggf. 
Umsiedlung in künstliche 
Ersatzquartiere im Um-
feld) 

- Schutz von einzelnen 
Höhlenbäumen in an-
grenzenden Bereichen 

nein 

 

 

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG kann 
unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen für alle relevanten Arten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (vgl. Kap. 2.3) ausgeschlossen werden.  

2.6.2 Betroffenhei t europäischer Vogelarten nach Art.  1 der 
Vogelschutzrichtl inie  

Europäische Vogelarten können durch die Beseitigung von Gehölzbeständen auf den Bau-
grundstücken betroffen werden. Bei Abrissarbeiten kann ebenfalls in Niststätten von gebäu-
debrütenden Vogelarten eingegriffen werden. Störungen von Brutvögeln in den angrenzen-
den Habitaten sind angesichts der Kleinräumigkeit der Baumaßnahmen und der bereits be-
stehenden siedlungsbedingten Störeinflüsse zu vernachlässigen.  

Betroffen sind in erster Linie häufige und ungefährdete Arten bzw. solche in günstigem Erhal-
tungszustand. Ggf. können Hausperling und Mehlschwalbe bis zum Abriss an den Gebäuden 
Niststätten errichten. Aus diesem Grund wird für diese Arten in ungünstigem Erhaltungszu-
stand eine Einzelartenprüfung vorgenommen.  

Tabelle 2: Betroffenheit von Vogelarten in ungünstigem Erhaltungszustand gemäß Art. 1 der 
Vogelschutzrichtlinie im Wirkraum des Vorhabens  

Art Vorkommen im Untersu-
chungsgebiet bzw. Wirkraum 

des Vorhabens 

Vermeidungs- und/oder  
CEF-Maßnahmen 

Erfüllung von Verbots- 
tatbeständen gemäß  

§ 44 BNatSchG 

Haussperling 

(Passer montanus) 

Als potenzieller Brutvogel an 
Gebäuden 

- Baufeldkontrolle und 
Bauzeitenregelung 

nein 

 

Mehlschwalbe 

(Delichon urbicum) 

Als potenzieller Brutvogel an 
Gebäuden 

- Baufeldkontrolle und 
Bauzeitenregelung 

nein 

 

 

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG kann 
unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen für alle relevanten Vogelarten (vgl. 
Kap. 2.4) ausgeschlossen werden.  
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3  N AT U R S C H U T Z F AC H L I C H E  AU S N AH M E VOR AU S -
S E T Z U NG E N G EM .  §  4 5  AB S .  7  B N AT S C H G  I N   
V E R BI N D U NG M I T  AR T .  1 6  (1 )  F F H - R L B ZW .  
AR T .  9  ( 1 )  VSC H R L  

Da weder für Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie noch für europäische Vogelarten der 
VSchRL Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, kommen für eine 
Zulassung des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 
nicht zum Tragen.  

 

4  Z U S AM M EN F AS S U NG U N D PR Ü F U N G SE RGE B NI S  

Im Wirkraum des Vorhabens ist ein Vorkommen von geschützten Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie zu erwarten. Dabei handelt es sich um Fledermausarten mit Bezug zu Sied-
lungsrändern und zur halboffenen Kulturlandschaft, für die sich in den Gebäuden im Ein-
griffsbereich nutzbare Quartierstrukturen finden. Ein konkreter Hinweis auf eine tatsächliche 
Quartiersnutzung ergab sich zunächst jedoch nicht. Das Quartierpotenzial an den bestehen-
den Baumbeständen im oder am Rand des Planungsgebietes ist demgegenüber gering.  

Durch die vorgesehenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen wird eine Tötung von Indivi-
duen verhindert und ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten minimiert. Die Bau- 
oder Abrissarbeiten an bestehenden Gebäuden bedürfen einer vorlaufenden Baufeldkontrol-
le.  

Im Planungsgebiet kommen überwiegend ubiquitäre Vogelarten der Siedlungen und Grünan-
lagen vor. Sie verlieren durch die zusätzlichen Bebauungsmöglichkeiten jedoch nur einen 
kleinen Teil ihres angestammten Lebensraums. Das spätere Wohngebiet und das Umfeld 
des Planungsgebietes bieten den Vogelarten voraussichtlich höherwertige Habitatstrukturen 
als der derzeitige Zustand, so dass die ökologischen Funktionen dieser Lebensstätten im 
räumlichen Zusammenhang sicher gewahrt bleiben. Durch die vorgesehenen Schutz- und 
Vermeidungsmaßnahmen wird eine Tötung von Jungvögeln und die Zerstörung von Gelegen 
verhindert. Die erforderliche Beseitigung von Gehölzen ist hiernach nur außerhalb der Brut-
phase oder nach vorheriger Inspektion auf einen Brutbesatz hin zulässig. Der Beginn von 
Bau- oder Abrissarbeiten an bestehenden Gebäuden sollte möglichst auch außerhalb der 
Brutphase liegen.  

Die Prüfung der Betroffenheit kommt vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass mit den 
Festsetzungen des Bebauungsplans OR 28 bzw. der dadurch ermöglichten baulichen Nut-
zung keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden.  

 Eine Verletzung oder Tötung von tatsächlich oder potenziell vorkommenden, beson-
ders geschützten Arten (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist ausgeschlossen 
bzw. kann vermieden werden.  

 Bau- oder betriebsbedingte Störungen (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) sind 
unerheblich.  
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AN H AN G  1 :  E I N Z E L AR T E N P R Ü F U N G  

SÄUGETIERE 

 
 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art ....... RL Deutschland 
 Europäische Vogelart ......3 RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          

(http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/) 

Deutschland: kontinentale Region                         
(http://www.bfn.de/0316_bewertung_arten.html) 

Hessen                             

(HMUKLV: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Zwergfledermaus ist ein typischer Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden sich hin-

ter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohlblockmauern und sons-

tigen kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden. Einzeltiere werden mittlerweile aber häufig 

auch in Baumhöhlen oder -spalten angetroffen. Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr 

Quartier. Als Jagdgebiete der Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenz-

strukturen beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen. Die 

Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier, können aber während der 

Tragzeit und Jungenaufzucht auch bis zu 5,1 km entfernt liegen. Die Zwergfledermaus ernährt sich vor-

wiegend von kleinen Insekten wie Mücken oder Kleinschmetterlingen. Im Winter (Oktober/November bis 

März/April) sucht sie unterirdische Höhlen, Keller oder Stollen zum Überwintern auf. Wie im Sommer 

hängt sie dort nicht frei, sondern kriecht in enge Spalten. Anscheinend regelmäßig gibt es in einer Regi-

on ein zentrales Massenwinterquartier, das im Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet 

wird und von einem Teil als Winterquartier genutzt wird. Die schwärmenden bzw. überwinternden 

Zwergfledermäuse kommen aus den Sommerquartieren, die in einem Radius von bis zu 40 km um das 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/
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AN H AN G  1 :  Da r s te l l u n g  d er  B e t r o f f e n he i t  a l l ge mei n  h äu f i g er  V o ge l a r t e n   

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt 
(bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden. 
 

 
 

Art 

 
 

Wiss. Name 

 
 

Vorkom-
men 

 
 

Schutzsta-
tus nach 

§ 10 
BNatSchG 

 
 

Status 

 
 

Brutpaar-
bestand in 

Hessen 

 
 

Potenziell betroffen nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG 

 
 

Erläuterung zur Betroffenheit 
(Art/Umfang) 

Hinweise auf landespflegerische 
(Vermeidungs-/Kompensations-) 
Maßnahmen, die dazu bei-
tragen, den Eintritt eines Ver-
botstatbestandes zu verhindern.  

Nr. 13 Nr. 2 Nr. 34 

Amsel Turdus merula p b I 345.000 x x x 

- Potenziell Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
unerhebliche Störungen am 
Brutplatz im Umfeld. 

- Bauzeitenregelung oder 
Baufeldkontrolle 

- Schutz von höherwertigen 
Habitatstrukturen 

Blaumeise Cyanistes caeruleus p b I 348.000  x  
- Potenziell unerhebliche Stö-

rungen am Brutplatz im Um-
feld. 

- Bauzeitenregelung oder 
Baufeldkontrolle 

- Schutz von angrenzenden 
höherwertigen Baumbestän-
den 

Elster Pica pica p b I 
30.000-
50.000 

 x  
- unerhebliche Störungen am 

Brutplatz im Umfeld. 
-  

Grünfink Carduelis chloris p b I 195.000 x x x 

- Potenziell Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
unerhebliche Störungen am 
Brutplatz im Umfeld. 

- Bauzeitenregelung oder 
Baufeldkontrolle 

- Schutz von höherwertigen 
Habitatstrukturen 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochurus p b I 
58.000-
73.000 

x x x 

- Potenziell Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
unerhebliche Störungen am 
Brutplatz im Umfeld. 

- Bauzeitenregelung oder 
Baufeldkontrolle 

 

Heckenbraunelle Prunella modularis p b I 148.000 x x x 

- Potenziell Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, 
unerhebliche Störungen am 
Brutplatz im Umfeld. 

- Bauzeitenregelung oder 
Baufeldkontrolle 

- Schutz von höherwertigen 
Habitatstrukturen 

                                                
3 Verbotstatbestand wird durch Bauzeitenregelung vermieden.  

4 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu.  




